
Hallenordnung
Ä 1 Geltungsbereich

Diese Ordnung gilt f�r die Mehrzweckhalle, den Gymnastikraum, den Schulungsraum und die 
Umkleiden und Duschen im Keller, nicht f�r die Sauna.

§ 2 Nutzungszweck
Die Halle ist vorgesehen f�r: Sport, kulturelle Veranstaltungen und Feste. Nutzung f�r politische, 
religi�se und weltanschauliche Zwecke ist nicht zul�ssig.

§ 3 Vergabe der Halle
3.1 Vergabezeitraum

Die Vergabe erfolgt f�r die Tage Montag bis Freitag in Doppelstunden pro Halbjahr, f�r 
mindestens 10, maximal 25 Nutzungstage. Samstag und Sonntag erfolgt nur Einzelvergabe. 

3.2 Zeitpunkt der Vergabe:
 Herbstsaison (September – Februar) bis 15. Juni
 Fr�hjahrssaison (M�rz – August) bis 15. Dezember
 Einzelvergaben jeweils bis 15. des Vormonates

3.3 Priorit�t bei der Vergabe
Vorrang haben eigene Aktivit�ten, danach der DSK und danach Dritte. 

3.4 Mietpreise werden in einer Geb�hrenordnung ver�ffentlicht.

§ 4 Mietvertrag
4.1 Bei einer Vergabe an einzelne Vereinsmitglieder f�r private Zwecke (Feste etc.) oder einer 

Vergabe an Dritte wird ein schriftlicher Vertrag abgeschlossen.
4.2. Bei Vereinsveranstaltungen ist kein Vertrag erforderlich, es ist jedoch f�r jede Veranstaltung 

ein Verantwortlicher zu benennen, der bei der Veranstaltung anwesend sein und die 
Einhaltung dieser Ordnung sicherstellen muss.

§ 5 Pflichten der Nutzer
5.1 Der vereinbarte Mietbeitrag ist p�nktlich zu zahlen.
5.2 Die Halle ist nur innerhalb der vereinbarten Zeiten und zum vereinbarten Zweck zu nutzen.
5.3 Eine Weiter- oder Untervermietung ist ausgeschlossen.
5.4 �berm��ige L�rmentfaltung hat zu unterbleiben. In der Zeit von 01.00 Uhr bis 07.00 Uhr hat 

eine Nutzung, falls �berhaupt vereinbart, nur mit Zimmerlautst�rke zu erfolgen.
5.5 Der Vermieter ist von allen Schadensersatz- und Haftpflichtanspr�chen von Dritten, die aus 

den Aktivit�ten des Mieters herr�hren, freigestellt.
5.6 F�r Sch�den, die der Nutzer zu verantworten hat, ist dem Vermieter Ersatz zu leisten.
5.7 Die Halle ist sauber zu halten und bei Ende der Nutzung aufzur�umen und feucht zu 

reinigen.
5.8 M�ngel sind unverz�glich anzuzeigen.
5.9 In der Halle und allen anderen R�umen ist Rauchen nicht gestattet.
5.10 Beim Sportbetrieb in der Halle sind spezielle Hallenschuhe (helle Sohle) zu verwenden, die 

nicht auf der Strasse oder im Gel�nde getragen werden. 
5.11 „Pfennigabs�tze“ d�rfen in der Halle (auch bei Festen) nicht getragen werden.
5.12 Die Nutzung der Halle und ihrer Nebenr�ume ist aus Sicherheitsgr�nden auf 199 Personen 

beschr�nkt.
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